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Neue Rahmenbedingungen 
Das vorliegende Konzept basiert auf den neuen Empfehlungen des Bundesrates vom 19. Oktober 2020 und den 
Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte im Sport von BASPO/Swiss Olympic und zeigt auf, wie im Rahmen der 
geltenden, übergeordneten Schutzmassnahmen ein Spiel (Bereich Breitensport) stattfinden kann. 
 
Folgende sechs Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:  
 

1. Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  
 

2. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach 
dem Spiel, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten und es gilt Maskenpflicht (siehe Punkt 5). Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist 
weiterhin zu verzichten. Einzig im eigentlichen Wettkampfbetrieb ist der Körperkontakt zulässig. 
 

3. Einhalten der Hygieneregeln des BAG 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training 
gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  
 

4. Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit 
und die Korrektheit der Liste und dass diese dem Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung 
steht (vgl. Punkt 6). Die Präsenzliste ist nach dem Training innerhalb von zwei Tagen schriftlich per Mail an 
Roger Schär zuzustellen. 
 

5. Schutzmaskenpflicht 

In den Sporthallen muss in allen Bereichen (Eingangsbereich, Garderoben, WC Anlagen) wo keine aktive 
sportliche Tätigkeit ausgeübt wird, eine Gesichtsmaske getragen werden. Die Spieler tragen ab dem Betreten 
der Turnhalle bis das Spiel beginnt, die Schutzmaske. Am Ende des Spiels gilt wieder Maskenpflicht bis man die 
Sporthalle verlassen hat. Falls in der Garderobe untereinander der Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden 
kann, ist das Duschen erlaubt, ansonsten muss in der Halle darauf verzichtet werden. Die Ausübung des Sports 
selbst lässt sich mit dem Tragen einer Maske meist nicht vereinbaren (z. B. aufgrund der körperlichen 
Anstrengung) und deshalb sind die Sportler*innen beim Sport von der Maskenpflicht befreit. 
 

6. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss einen Corona-Beauftragen 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
unserem Verein ist dies Roger Schär. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. 079 851 77 23 
oder roger.schaer@hotmail.ch).  
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